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1¯PERSPEKTIVE

Sehr geehrte 
Bürgerinnen 
und Bürger,

Sehr geehrtes 
Preisgericht,

Sehr geehrte 
Entwurfsteams,

das Land Nordrhein-Westfa-
len - vertreten durch den
Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb NRW - hat im Einver-
nehmen mit der Stadt Wup-
pertal mit der Entwicklung
des ca. 30 ha umfassenden
Standortes Parkstraße/ Erb-
schlö in Wuppertal-Rons-
dorf ein bedeutendes Pro-
jekt initiiert: An einem
Standort soll eine zur Be-
darfsdeckung von zeitge-
mäßen Haftplätzen notwen-
dige neue Justizvollzugsan-
stalt und Neubauten für die
Polizei sowie eine Justizvoll-
zugsschule und eine Lan-
desfinanzschule, errichtet
werden.

Diese zentrale Einrichtung
wird zukünftig beste Vo-
raussetzungen als Standort
für die Polizei, eine Justiz-
vollzugsschule und eine
Landesfinanzschule bieten.
Des Weiteren kann hier der
Bedarf von zeitgemäßen
Haftplätzen für Jugendliche
in einer neuen Justizvoll-
zugsanstalt gesichert wer-
den. Damit werden die Ju-
gendlichen endgültig ge-
trennt von erwachsenen
Gefangenen in einer eigen-
ständigen Jugendhaftanstalt
untergebracht, die einen
modernen Jugendstrafvoll-
zug gewährleistet. 

Die räumlich konzentrierte
Unterbringung mehrerer
Landesbauten ermöglicht ei-
ne optimale wirtschaftliche
Organisation und senkt den
Flächen- und Energiever-
brauch. Die an diesem
Standort verfügbare, ehe-
mals militärisch genutzte
Fläche, bietet mit einer zu-
sammenhängenden Fläche
von ca. 30 ha die notwen-
dige Größenordnung zur
Ausschöpfung aller Nut-
zungsansprüche.

Die topographische Situati-
on mit mehreren ausgeform-
ten Plateaus bietet gute Vo-
raussetzungen für die Anla-
ge der unterschiedlichen
Nutzungen. Für das Ein-
zugsgebiet der zugehöri-
gen Land- und Amtsgerichte
ist der Standort an der
Parkstraße bzw. der 
L 419/Autobahn 1 sehr gut
verkehrlich angebunden.

Nach den derzeitig vorlie-
genden Ergebnissen der Al-
ternativenprüfung ergibt
sich, dass das Gelände
Parkstraße den meisten
Standortanforderungen ent-
spricht. Deshalb haben wir
uns entschlossen, die Integ-
ration des Bauprojektes in
die Umgebung in der direk-
ten Nähe zum Naherho-
lungsgebiet des „Scharpen-
acken“ zum Gegenstand ei-
ner informellen, städtebauli-
chen Masterplanung zu ma-
chen, um im Vorfeld der
vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanung die opti-
male Konzeption im Dialog
mit der Öffentlichkeit zu
entwickeln.

Dabei stellen wir überaus
hohe Ansprüche an die
landschaftlich-visuelle Ein-

bindung der neuen Gebäu-
de in das Umfeld unter Be-
rücksichtigung, Ausgleich
und Neuanlage von bedeu-
tenden Biotopen und der
Wahrung des Gesamt-Cha-
rakters als Naherholungsge-
biet.

Denn die zahlreichen lau-
fenden umweltbezogenen
Voruntersuchungen im Plan-
gebiet und seiner näheren
Umgebung zeigen, dass
sich im Anschluss an die
jahrzehntelange militärische
Nutzung als Standortver-
waltung, Übungsplatz und
Langwaffenschießstand mitt-
lerweile in Teilbereichen
auch Biotope und Lebens-
räume entwickelt haben. 

In Zusammenarbeit mit der
Biologischen Station „Mittle-
re Wupper“ und zahlrei-
chen weiteren qualifizierten
Fachgutachtern haben wir
es uns zum Ziel gesetzt,
diese - für ehemals militä-
risch genutzte Brachflächen
typische Rückeroberung
durch die Natur - nach
Möglichkeit im Scharpen-
acken und im näheren Um-
feld des Plangebietes aus-
zugleichen.
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Viele Aspekte der Planung
wie z.B. die Anordnung
der Funktionen, schützens-
werte Vegetationsbereiche,
eine notwendige Sicherstel-
lung öffentlicher Durchwe-
gung für die Naherholungs-
suchenden des Scharpen-
acken und nicht zuletzt eine
Verantwortung gegenüber
den Nachbarn des Ortsteils
„Erbschlö“, müssen wir im
Rahmen des nun initiierten,
dialogorientierten Wettbe-
werbs thematisieren und
gestalterisch und funktional
lösen.

Eine Entwicklung mit solch
komplexen Anforderungen
will mit Sorgfalt geplant
sein: Daher haben wir vier
renommierte Entwurfsteams
aus Städtebauern und Land-
schaftsarchitekten aus ganz
Europa für eine „Arbeit vor
Ort im Plangebiet“ eingela-
den, um im Dialog mit der
Öffentlichkeit im Rahmen ei-
nes kooperativen Wettbe-
werbs die beste städtebau-
lich-freiraumplanerische Lö-
sung zu entwickeln.

Wir erwarten von den ein-
geladenen Entwurfsteams
eine optimale städtebaulich-
freiraumplanerische Master-

planung, die alle funktiona-
len Anforderungen an die
Bebauungsmodule Polizei,
Justizvollzugsschule und
Landesfinanzschule sowie
die klaren Vorgaben zur
Justizvollzugsanstalt erfüllt
und dennoch sehr verant-
wortungsbewusst mit der
Nachbarschaft und dem
vorhandenen, topogra-
phisch bewegten Gelände
umgeht. Die hohen funktio-
nalen Anforderungen an
die Bebauungsmodule mit
zum Teil gemeinschaftlichen
Nutzungsmöglichkeiten gilt
es dabei insbesondere zu
erfüllen.

Alle interessierten Bürgerin-
nen und Bürger heißen wir
sehr herzlich zu den zentra-
len Diskussions- und Präsen-
tationsforen in der Fahr-
zeughalle an der Parkstra-
ße willkommen!

Ferdinand Tiggemann,
Geschäftsführer des Bau-
und Liegenschaftsbetriebes
Nordrhein-Westfalen

Peter Jung, 
Oberbürgermeister der
Stadt Wuppertal

1¯PERSPEKTIVE
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2¯SITUATION

2.1
Lage auf den 
Wuppertaler Südhöhen

Das Plangebiet befindet
sich auf den Wuppertaler
Südhöhen im Norden des
Stadtteils Ronsdorf mit sehr
guter verkehrlicher Anbin-
dung über die direkte Lage
an der Parkstraße (L419)
und die unmittelbare Nähe
zu der Autobahn A1. 

Der Standortübungsplatz
Scharpenacken war von
1938 bis 2003, mit Unter-
brechungen nach dem II.
Weltkrieg, Bestandteil der
militärischen Anlagen in
Wuppertal. Als Teil des
Standortübungsplatzes im
Wald- und Wiesengebiet
‚Scharpenacken’ wurde er
durch das in der direkten
Umgebung stationierten Mi-
litär für Übungszwecke ge-
nutzt.

Heute noch erkennbar ist
der bis in die 50er Jahre
genutzte Langwaffenschieß-
stand im Osten des Plange-
biets, sowie der in der Mit-
te der Fläche in den 50er
Jahren angelegte Sportplatz
und die 1992 errichteten
Gebäude der Standortver-
waltung an der Parkstraße.
Während sich das Gelände
des ehemaligen Standort-

übungsplatzes im Norden
und Westen des Geländes
ausbreitet, wird die Süd-
grenze des Areals durch
die Landstraße 419, der
Parkstraße gebildet. 

Jenseits der Landstraße
grenzt der Ortsteil Ronsdorf
im Süden und der Grün-
raum der Ronsdorfer Anla-
gen im Süd-Westen, gegen-

über der heutigen Standort-
verwaltung an. Im Süd-
Osten grenzt die Siedlung
‚Erbschlö’ an das Plange-
biet.
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2.2
Die Historischen 
Meilensteine rund 
um das Wettbewerbs-
gebiet

2.2.1
Ronsdorf und Erbschlö
Der Ort Ronsdorf erhielt
1745 die Stadtrechte durch
Kurfürst Karl Theodor. Ab
1816 gehörte Ronsdorf
zum Landkreis Lennep und
wurde am 29. Juli 1929 in
die seinerzeit neu gegrün-
dete Stadt Wuppertal ein-
gemeindet. Der Stadtbezirk
Ronsdorf gliedert sich in 5
sogenannte „Quartiere“.
Erbschlö-Linde ist eines da-
von. Das Straßendorf Linde
liegt an der B 51 mit An-
schluss an die A1. Erbschlö
war im 19. Jahrhundert ein
eigenständiger Ort und
wurde erst im Laufe der ge-
schichtlichen Entwicklung
an Ronsdorf angegliedert. 

2¯SITUATION
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2¯SITUATION

2.2.2.
Militärische Anlagen

In den 1930er Jahren be-
gann die militärische Ent-
wicklung rund um Wupper-
tal.

Zwischen 1936 und 1938
wurden 4 Kasernen durch
die Wehrmacht errichtet.
Zwei dieser Kasernen ent-
standen nördlich des Stadt-
teils Ronsdorf am Scharpen-
acken, die anderen beiden
am westlich benachbarten
Freudenberg.

Das weitläufige Wald- und
Wiesengebiet „Scharpen-
acker Busch“ wurde ab
1936 als Standortübungs-
platz für Pionier- und Pan-
zerübungen durch das hier
stationierte Militär genutzt.

Am Freudenberg wurden
die „Sagan-Kaserne“ sowie
die „Saarburg-Kaserne“,
die spätere “Alte General-
oberst Hoepner-Kaserne“,
gebaut und ab 1957 bzw.
1966 durch die Bundes-
wehr genutzt. 

Beide Kasernen wurden
1993 mit dem Auszug der
Bundeswehr stillgelegt.

Nördlich von Ronsdorf an
der Parkstraße entstand die
Colmar-Kaserne und die
Waldkaserne II, spätere
„Diedenhofen Kaserne“.
1994 wurden diese beiden
Kasernen zusammengelegt
und erhielten die neue Be-
zeichnung “Generaloberst
Hoepner-Kaserne“. Diese
letzte militärische Anlage in
Wuppertal wurde am
30.06.2003 geschlossen. 

2.2.3.
Standortübungsplatz 

Die Wehrmacht enteignete
für den Bau der Kasernen
am Scharpenacken ab
1937 den Ronsdorfer Ver-
schönerungsverein und 
übernahm das Gelände
nördlich der Parkstraße,
das bis dahin landwirt-
schaftlich genutzt wurde.
Die Bauern, die auf dem
Gebiet ihre Höfe hatten,
wurden zwangsweise um-
gesiedelt.

Der Verschönerungsverein
besitzt heute noch Flächen
südlich der Parkstraße, die

8

Luftbild von 1956

Plangebiet heute



sog. Ronsdorfer Anlagen.
Der Versuch, die durch die
Wehrmacht „besetzten“ Flä-
chen in der Nachkriegszeit
von der Bundeswehr zurück
zu erwerben, scheiterte. 

Der Bereich nördlich des
Planungsgebietes befindet
sich heute noch im Besitz
der Bundeswehr bzw. der
Bundesrepublik.

Erst während der späteren
Nutzung durch die Bundes-
wehr wurden hier junge
Bäume gepflanzt und Klein-
biotope angelegt, die das
Gebiet ökologisch aufwer-
ten.

2.2.4
Entwicklungen nach
Abzug der Bundes-
wehr

2004 wurden der östliche
Teil der neuen „General-
oberst Hoepner-Kaserne“
(ehem. Diedenhofen-Kaser-
ne) und der zugehörige
Langwaffenschießstand  zu-
nächst unter Denkmalschutz
gestellt. Diese Eintragung in
die Denkmalliste wurde
2007 aufgehoben.

Im gesamten Bereich der
ehemaligen Generaloberst
Hoepner-Kaserne soll zu-
künftig im Entwicklungsge-
biet der „Technologieachse
Süd“ ein Wohn-, Gewerbe-
und Industriegebiet entste-
hen. Die gewerblichen Nut-
zungsschwerpunkte sind
„Automotive“ und „Oberflä-
chenveredelung“.

Die beiden im Osten des
ehemaligen Langwaffen-
schießstandes angrenzen-
den Schussfangmauern (5,5
m hoch und 160 m breit)
stehen trotz der nachgewie-
senen historischen Bedeu-
tung nach eingehender Prü-
fung nicht unter Denkmal-
schutz. Es ist vorgesehen,
dennoch zumindest die hin-
tere Schußfangmauer zur
Dokumentation zu erhalten. 
Der BLB prüft derzeit, wie
die Sicherung für die Ruine
dieser Mauer erfolgen
könnte.

2¯SITUATION
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2¯SITUATION

Der ehemalige Standort-
übungsplatz Scharpen-
acken ist heute weitgehend
als Landschaftsschutzgebiet
festgesetzt. Es umfasst ca.
250 ha, hiervon sind etwa
40 % Wald- und 60% Of-
fenlandflächen. Im Norden
befindet sich das festgesetz-
te Naturschutzgebiet “Mur-
melbachtal“.

2.3
Das Wettbewerbsge-
biet an der Parkstraße 

Das Plangebiet war bis
nach dem 2. Weltkrieg Be-
standteil der militärischen
Anlagen in Ronsdorf. Wäh-
rend der Besatzungszeit
durch die Briten wurde die
östlich gelegene Schießan-
lage für Übungsschießen
genutzt. An der Parkstraße
wurden nach Kriegsende
erste Gebäude errichtet. 

Der restliche Teil des Plan-
gebiets wurde landwirt-
schaftlich genutzt. Nach
Übernahme der Kasernen
durch die Bundeswehr folg-
te die Stilllegung des Lang-
waffenschießstandes und
die Anlage des Sportplat-
zes in den 50er Jahren. 

1992 wurden die bisheri-
gen Gebäude im Süd-Wes-
ten mit direkter Zufahrt zur
Parkstraße durch Neubau-
ten der Standortverwaltung
(STOV) mit Verwaltungs-,
Lager- und Werkstattgebäu-
de sowie Garagen ersetzt. 

Heute, vier Jahre nach der
Stilllegung, ist das derzeit
ungenutzte Gebiet noch
stark von seiner vorherigen
Nutzung geprägt. Der Be-
reich der Langwaffenschieß-
anlage im Nord-Osten ist
noch eindeutig ablesbar.
Die Gebäude der STOV
sind derzeit ungenutzt, je-
doch in gutem Zustand. 

Des Weiteren befinden sich
auf dem Gelände noch der
Sportplatz,  sowie einige
jüngere Aufforstungen vor
allem mit Pappeln, die
auch aus Gründen der
schnellen visuellen Einbin-
dung gepflanzt wurden.

Die Topographie weist ei-
nen Höhenunterschied von
über 20 Metern und mehre-
re plateauartigen Ebenen
sowie ausgeprägten Bö-
schungskanten auf. 

Das engere Plangebiet um-
fasst die Flächen für die
Neubauten der Polizei und
der Schule(n). Das weitere
Plangebiet beinhaltet die
Freibereiche, die zur Ver-
knüpfung der Module unter-
einander und mit der Um-
gebung gestaltet werden
müssen. Auch die Ausfor-
mulierung des Übergangs
zur Nachbarschaft ‚Erbs-
chlö’ ist hierbei zu beachte-
ten.
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3¯AUFGABE

3.1
Schlüssiges städtebau-
liches Gesamtkonzept
erstellen!

Ziel des Wettbewerbes für
das Plangebiet an der Park-
straße ist, einen städtebauli-
chen Masterplan zu entwi-
ckeln, der alle geforderten
Nutzungen mit ihren spezi-
fischen Anforderungen an
Funktionalitäten und städte-
baulichem Programm erfüllt
und gleichzeitig Synergien
zwischen ihnen ermöglicht:
- Unterbringung verschie-

dener Bereiche der Poli-
zei in Neubauten, so-
wie mit teilweiser Um-
nutzung der Bestands-
gebäude der ehemali-
gen Standortverwaltung
(STOV)

- Neubau einer Justizvoll-
zugsschule (JVS) und
Neubau einer Landesfi-
nanzschule (LFS)

- Integration der vorgege-
benen Struktur für eine
neue Justizvollzugsan-
stalt (JVA)

Diese Module gilt es durch
ein schlüssiges Erschlie-
ßungssystem und ein attrak-
tives Freiraumkonzept zu-
sammenzubinden.

3.2
Einbindung in den
Landschaftsraum
sicherstellen!

Eine besondere Herausfor-
derung für den Masterplan
stellt die sensible Einbettung
der Neubauten in den um-
gebenden Landschaftsraum
dar. Hierbei sind feste Vor-
gaben zum Erhalt und
Schutz der vorhandenen
Natur sowie zur Neuanla-
ge und zur Vernetzung von
Lebensräumen zu berück-
sichtigen.

3.3
Topographie und
Nachbarschaft berück-
sichtigen!

Die Topographie des Ge-
ländes stellt Anforderungen
an eine intensive Auseinan-
dersetzung mit den Beson-
derheiten des Ortes. Der
Umgang mit den unter-
schiedlichen Geländehöhen
spielt bei der Planung der
Neubauten sowohl im Sin-
ne der Berücksichtigung der
angrenzenden Wohnberei-
che als auch einer harmoni-
schen Einfügung in die
Landschaft eine zentrale Be-
deutung.

Der ehemalige Schießstand
war hinter einer Wallanla-
ge verborgen, diese Erhö-
hung muss als begrünter
Sichtschutz nach Süden er-
halten bleiben. Zur Einbin-
dung gehört auch die An-
knüpfung und der Erhalt
von vorhandenen Fuß-, Reit-
und Radwegebeziehungen
an diesem Rand des Na-
herholungsgebietes „Schar-
penacken“. Die fußläufige
Erreichbarkeit der Bushalte-
stelle “Ronsdorfer Anlagen“
ist auch nach dem Ausbau
der L 419 sicherzustellen. 

3.4
Funktionsfähiges
Erschließungskonzept
entwickeln!

Das Plangebiet ist mit sei-
ner Lage an der Landesstra-
ße „Parkstraße“ (L419),
und dem nahe gelegenen
Autobahnanschluss an die
Autobahn 1 verkehrstech-
nisch hervorragend er-
schlossen. Das ist eine
wichtige Grundvorausset-
zung für die Ansiedelung
von Nutzungen der Polizei
und der Justiz.

Die zentrale Anbindung
des Plangebietes an die
Parkstraße und die Straße
Erbschlö über das Flurstück
5 ist vorgegeben. 

Die innere Erschließung im
Plangebiet muss sich an
dieser Vorgabe orientieren
und alle Module auf dem
Gelände - unter Berücksich-
tigung der funktionalen An-
forderungen wie Sicher-
heitsstandards von Zufahr-
ten und Alarmabfahrten der
Bereitschaftspolizei - hieran
anschließen.

3.5
Aspekte der Nachhal-
tigkeit als besondere
Herausforderung se-
hen!

Der Bau- und Liegenschafts-
betrieb NRW hat es sich
als Entwickler des Gebietes
als besonderes Ziel gesetzt,
dieses Projekt unter den ak-
tuellen Erkenntnissen zum
Thema Nachhaltigkeit zu
verwirklichen. So werden
bereits im Wettbewerb Aus-
sagen zu Themen wie Ener-
gieeffizienz und CO2-Ein-
sparung, Versiegelungsmini-
mierung, Regenwassernut-
zung und -versickerung,
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Dachbegrünung etc. erwar-
tet, um von Beginn an eine
ökologisch optimierte Pla-
nung in die Wege zu lei-
ten.

3.6
Abschnittsweise Reali-
sierung vorausdenken! 

Obwohl die Module Poli-
zei, Schulen und Justizvoll-
zugsanstalt bewusst zur
Nutzung von Synergien auf
einem Gelände in direkter
Nachbarschaft angesiedelt
werden, muss bei der Pla-

nung eine Realisierung in
Baustufen vorausgedacht
werden. Dies gilt sowohl
für die Funktionalität der
einzelnen Module als auch
für die Anlage der verkehr-
lichen Erschließung.

3.7
Justizvollzugsanstalt in
allen Bestandteilen ak-
zeptieren!

Aufgrund der komplexen
Anforderung an funktionale
Zusammenhänge und Si-
cherheitsstandards für Jus-

tizvollzugsanstalten ist die-
ses Modul fest vorgegeben.
Aufgabe der Wettbewerbs-
teilnehmer ist die funktiona-
le und gestalterische Einbin-
dung in die Gesamtpla-
nung. So wird vor allem
auf die visuelle Einbindung
der JVA in die Landschaft
Wert gelegt.

3¯AUFGABE
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4¯VORGABEN UND HINWEISE
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JVA

vorgegebenes 
Konzept JVA 

räumliche Nähe / Wegebeziehungen

Vorgabe Funktionsbausteine 
und Umwehrung JVA

Außenbereiche JVA

 Verwaltungsgebäude

KFZ Werkstatt LZPD

Bewegungsfläche
LKW-Werkstatt

Bewegungsfläche
LKW-Werkstatt

Training

blickdichte Einfassung

Sicherung

räumliche Nähe erforderlich

notwengige Zufahrten

Mitnutzung anderer 
Module

Mitnutzung anderer 
Module

Publikumsverkehr

Mitnutzung von Mensa 
und Sportstätten

Mitnutzung von Mensa 
durchMitarbeiter der JVA

Haupt-Zufahrt 

Not-Ausfahrt
Parkstraße

Auffahrtsplatz

Ringstraße

Mitnutzung anderer 
Module

Modul 1
Polizei

Modul 2+3
Justizvollzugsschule JVS
+
Landesfinanzschule LFS

Modul 4
Justizvollzugsanstalt JVA

Mitnutzung der 
Schiessanlage

Mitnutzung der 
Schiessanlage

Garagen + Stellplätze
Dienstfahrzeuge

Stellplätze
Mitarbeiter

Stellplätze
Mitarbeiter + Besucher

Stellplätze Besucher

Stellplätze
Mitarbeiter +Besucher

räumliche Nähe / Wegebeziehungen

notwengige Zufahrten

separater Eingang

Funktionsbausteine JVS

 Erweiterung LFS

Mitutzung durch LFS

Notwendige Bewegungs-
/Aufstellflächen

Funktionsbausteine Polizei

Bestandsgebäude zur
Umnutzung

Eingangstor mit Schließ- 
und Gegensprechanlage

JVS
LFS

POLIZEI

Außenpforte

einsehbar 
von Pforte

Sicherheitsabstand zum inneren Zaun (10m)

innere Umfahrung (5m)

Äußere Umfahrung (10-30m)

Umwehrungsmauer, 5,50m Höhe

innerer Sicherheitszaun 5,50m Höhe

Grenzzaun

Appartments

Verwaltung

Lehre + Unterricht

Sonderräume

praktische Ausbildung

SonderräumeVerwaltung

Lehre + Unterricht

Foyer

Mensa

Sport / Freizeit
u.a. Turnhalle

Dienstwohnung

 Option 
Erweiterung

Stellplätze
Mitarbeiter + Anwärter

Lagergebäude
30% Nutzung als Zentrallager 
der Verrwaltung

Garagengebäude
100% Nutzung für Stellplätze

Verwaltungsgebäude
100% Nutzung durch 
Verwaltung

Werkstattgebäude
100% Nutzung durch 
Bereitschaftspolizei

Schießstand

4.1
Programm

Funktionale

Zusammenhänge der

Nutzungen



4.1.1
Modul 1 Polizei

Die Stadt Wuppertal hat im
Bereich der Polizei mit dem
Sitz des Polizeipräsidiums,
zuständig für die Städte
Wuppertal, Solingen und
Remscheid und als ein
Standort der Polizeitechni-
schen Dienste in NRW eine
überregionale Bedeutung.
Die geplanten Neubauten
auf dem Gelände an der
Parkstaße bieten für das Po-
lizeipräsidium Wuppertal
die Chance, mehrere Funk-
tionen an einem Standort
zu vereinen und durch eine
optimale Anordnung  und
Ausstattung der Anlagen
die besten Voraussetzungen
für schnelle und reibungslo-
se Organisation und Abläu-
fe zu schaffen. 

Das Ziel ist der Neubau
von Dienstgebäuden mit
modernen Arbeitsplätzen
zur Gewährleistung profes-
sioneller Polizeiarbeit für
Bereitschaftspolizeihundert-
schaften, technische Ein-
satzhundertschaft, Werkstät-
ten für das Landesamt für
Polizeitechnische Dienste
(LZPD) sowie weitere

Dienststellen der Wupperta-
ler Polizei. 

Schießstand
Ergänzend zum Modul 1 ist
die Anlage eines Schieß-
standes, kombiniert mit Be-
reichen zum Einsatztrai-
ning, vorgesehen. Der
Schießstand wird neben
der Polizei auch von der
Justizvollzugsschule und
den Angestellten der Justiz-
vollzugsanstalt sowie von
weiteren Dienststellen des
Polizeipräsidiums in der
Umgebung genutzt. Die An-
ordnung der Funktionen des
Schießstandes ist hierbei
fest vorgegeben und als
vordefinierter Baustein in
die Gesamtanlage zu integ-
rieren.

Der Schießstand und die
Trainingsbereiche bilden ei-
ne funktionale Einheit, die
zusammen, jedoch mögli-
cherweise auch getrennt,
von den weiteren Polizei-
nutzungen angeordnet wer-
den kann.

Einsatzhundertschaften
und Alarmabfahrten
Die Hundertschaften der Be-
reitschaftspolizei werden in
erster Linie  bei Großeinsät-
zen alarmiert. Im Alarmie-
rungsfall müssen die Ein-
satzkolonnen, bestehend
aus mindestens 8 bis 10
und maximal 100 Fahrzeu-
gen, so schnell wie möglich
einsatzbereit sein und das
Gelände verlassen können. 
Dies muss bei der Anord-
nung der Organisation der
Erschließung und der An-
ordnung der Stellplätze so-
wie des Auffahrtsplatzes
berücksichtigt werden. Da
Alarmierungen während
und außerhalb der norma-
len Dienstzeiten stattfinden
können, sollte auch ein
schneller Umstieg von priva-
ten PKW in die Dienstfahr-
zeuge ermöglicht werden.

Die technische Einsatzhun-
dertschaft verfügt überwie-
gend über LKW-ähnliche
Sonderfahrzeuge, wie Was-
serwerfer, Busse und An-
hänger mit Booten etc.

Sicherheitsanforde-
rungen
Das gesamte Gelände der
Polizei muss als Schutz vor
ungewünschtem Zutritt von
Personen gesichert sein. Es
wird gewünscht, dass diese
Sicherung durch eine Ge-
staltung erreicht wird, die
in die Landschaft integriert
wird.

Der Eingang zum Polizeige-
lände wird durch eine be-
schrankte Zufahrt mit Ge-
gensprechanlage gesichert. 
Die Verwaltungsgebäude
haben Publikumsverkehr.
Die Besucher nutzen die
Parkplätze außerhalb der
Einfriedung und erhalten
per Gegensprechanlage an
der Zufahrt Eintritt auf das
Gelände. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, dass sensible
Bereiche der Polizeinutzun-
gen (z.B. besondere Ein-
satzfahrzeuge) abseits des
Besucherverkehrs angeord-
net werden.

4¯VORGABEN UND HINWEISE
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Erhalt und Nutzung
von Bestandsgebäu-
den
Es ist zu prüfen, in wie weit
die bestehenden Gebäude
der ehemaligen Standort-
verwaltung der Bundes-
wehr, die in einem guten
Zustand sind, durch die Po-
lizei genutzt werden kön-
nen.

Stellplätze
Bei der Anordnung der
Stellplätze ist eine Anord-
nung zu Gunsten eines rei-
bungslosen und möglichst
zügigen Ablaufs im Alar-
mierungsfall der Einsatzhun-
dertschaften vorzusehen. 
Die außerhalb des Gelän-
des anzuordnenden Besu-
cher- und Mitarbeiterstell-
plätze könnten gegebenen-
falls auch in einer zentralen
Stellplatzanlage vorgehal-
ten werden.

Bei den Parkplätzen für
Dienstfahrzeuge sind die
unterschiedlichen Abmes-
sungen und Anforderungen
(Garagen, offene Stellplät-
ze, Schleppkurven) für die
jeweiligen Fahrzeugtypen
zu berücksichtigen.

Für die Garagenstellplätze
ist eine Erweiterungsoption
auf 100 Stellplätze zu be-
rücksichtigen.

16
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Modul 1 – Polizei

1 Nutzungen Polizei HNF (qm) BGF (qm) Geschosshöhe Bemerkungen
1.1 Verwaltungsgebäude + Bereitschaftspolizei  5000 8800 3 m
1.2 KFZ Werkstatt  des LZPD 3900 6850 5 m Ein- und Ausfahrtsbereich für 

die LKW-Werkstatt
Summe 8900 15650

2 Nutzungen Schießstand HNF (qm) BGF (qm) Geschoss/-höhe Bemerkungen
2.1 Schießstand - Gebäude 1900 3200 1 / 5 m das Schießstand-Gebäude 

(Abmessungen 40 x 80m) ist 
fest vorgegeben

2.2 Trainingshaus 850 1200 2 / 3 m Separates Gebäude mit 
blickdichter Umfahrung

Summe 2750 4400

3 Bestandsgebäude HNF (qm) BGF (qm) Geschoss/-höhe vorgesehene Nutzung
3.1 Bestehendes Lagergebäude 4110 5616 4 / 3,5 m Zentrallager der Polizei, mögliche 

Vermietung von Restflächen an Dritte
3.2 Bestehendes Verwaltungsgebäude 700 1514 4 / 3 m Verwaltungsbereiche der Polizei
3.3 Bestehendes Werkstattgebäude 410 704 1 / 3,5 m Werkstätten der Bereitschaftspolizei
3.4 Bestehendes Garagengebäude ? 625 1/ 4 m Stellplätze für Dienstfahrzeuge 

der Polizei
Summe 5220 8459

4 Stellplätze Anzahl Größe (m) Geschosshöhe
4.1 Dienstfahrzeuge
4.1.1 LKW, Garagen 13 6 x 15 5 m
4.1.2 Grukw, Garagen 21 3 x 8 4 m
4.1.3 PKW, Garagen 13 2,5 x 6 3 m
4.1.4 LKW, Stellplätze 11 6  x 15
4.1.5 Grukw, Stellplätze 21 3 x 8
4.1.6 PKW, Stellplätze 93 2,5 x 6

Summe 172

4.2 Mitarbeiter und Besucher
4.2.1 PKW, Stellplätze 300 2,5 x 6 Innerhalb des Polizeigeländes
4.2.2 PKW, Stellplätze 130 2,5 x 6 Außerhalb des Polizeigeländes

Summe 430
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4.1.2
Modul 2 Justizvoll-
zugsschule und Lan-
desfinanzschule

Der Altstandort der Justiz-
vollzugsschule in Wupper-
tal am Dietrich-Bonhoeffer-
Weg soll aufgegeben wer-
den und stattdessen in dem
neu auszuweisenden Bau-
gebiet „Parkstraße/ Erb-
schlö“ neu errichtet wer-
den.

Gleichzeitig wurde geprüft,
ebenfalls den Altstandort
der Landesfinanzschule
NRW in Haan aufzugeben.
Mit dem Wettbewerbsver-
fahren soll eine wirtschaftli-
che städtebauliche Lösung
aufgezeigt werden, beide
Schulen in das Landschafts-
bild zu integrieren.

Das Ensemble einer Justiz-
vollzugsschule  und Landes-
finanzschule muss sich als
architektonische Einheit in
die Landschaft einfügen
und ein harmonisch städte-
bauliches Bild abgeben. 
Gegenstand des Kooperati-
ven Wettbewerbsverfahrens
ist die Entwicklung eines
städtebaulichen Konzeptes
für die einzelnen Nutzun-

gen gemäß vorgegebenen
städtebaulichen Program-
men mit besonderem Au-
genmerk auf die freiraum-
planerischen Qualitäten.
Hierbei ist insbesondere auf
mögliche Synergieeffekte
durch verwandte Nutzun-
gen und Überschneidungen
in den Raumprogrammen
einzugehen.

Entwickelt werden soll eine
attraktive Bebauung, deren
unterschiedliche Nutzungen
(Seminarräume, Verwal-
tung, Mensa, Cafeteria und
Wohnunterkünfte) klar ab-
lesbar ist und die sich gut
in das räumliche Umfeld
einfügt.

Die Anwärterinnen und An-
wärter der Justizvollzugs-
schule sind im Alter von 20-
27 Jahren, teilw. bis 40
Jahre und werden hier für
den Einsatz im allgemeinen
Vollzugsdienst ausgebildet.
Sie halten sich in der Regel
2 Monate en bloc auf dem
Campus auf. 

Bei den Schülern der LFS
handelt es sich um Jugendli-
che und junge Erwachsene
zwischen 16 und 20 Jah-
ren.

Die Gemeinschaftseinrich-
tungen sollten in zentraler
Lage angeordnet sein, so
dass sich Platzsituationen
(„Schulplatz“) zu den an-
schließenden Gebäudetrak-
ten ergeben. Für die Schü-
ler soll ein Unterkunftsbe-
reich mit Appartements ent-
stehen. Hierbei sind durch-
gängig Wohnformen mit
klarer Zonierung der Au-
ßenbereiche gewünscht,
die überschaubar und maß-
stäblich sind. 

Ein Netz von Wegeverbin-
dungen, Aufenthaltsberei-
chen und Grünflächen soll
attraktive Außenzonen er-
schaffen.

Insgesamt soll bei dem Ge-
bäudeensemble das Bild ei-
nes "Campus" erzeugt wer-
den, d.h. es soll eine ent-
sprechende Aufenthaltsqua-
lität vorhanden sein, in der
sich die Schüler über einen
längeren Zeitraum wohl
fühlen.

Stellplätze
Die Unterbringung der Stell-
plätze in einem Parkdeck
o.ä. ist möglich.
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Modul 2 – Justizvollzugsschule (JVS)

1 Nutzung HNF (qm) BGF (qm) Geschosshöhe Bemerkungen
1.1 Büroräume der Verwaltung 210 320 3 m
1.2 Wohnbereich, 160 Appartments 3040 4500 3 m einschl. Naßzelle pro Appartement; 

Erweiterungsoption + 40 Appartments
1.3 Lehr- und Unterrichtsbereich 1795 2650 3 m
1.4 Praktische Ausbildung 130 195 3 m
1.5 Mensa 420 620 5 m
1.6 Sonderräume 370 550 3 m
1.7 Sport- und Freizeit 1405 2075 5 m einschl. 3-fach Turnhalle: 

18 m  x  36m
1.8 Dienstwohnung 110 130 3 m im Wohnbereich

Summe 7480 11040

2 Stellplätze Anzahl Größe (m) Geschosshöhe
2.1 Garage 1 3 m
2.2 Stellplätze für Mitarbeiter 50 2,5 x 6,0
2.3 Stellplätze für Lehrgangsteilnehmer 150 2,5 x 6,0

Summe 200

Modul 3 – Landesfinanzschule (LFS)

1 Nutzung HNF (qm) BGF (qm) Geschosshöhe Bemerkungen
1.1 Büroräume der Verwaltung 555 820 3 m
1.2 Wohnbereich, 260 Appartments 5150 7700 3 m einschl. Naßzelle pro Appartement
1.3 Lehr- und Unterrichtsbereich 1350 2000 3 m
1.4 Mensa 615 900 5 m Synergien berücksichtigen: 

1 Mensa für beide Schulen 
z. Flächenreduzierung

1.5 Sonderräume 15 110 3 m
Summe 7685 11530

2 Stellplätze Anzahl Größe (m)
2.1 Stellplätze für Mitarbeiter 50 2,5 x 6,0
2.2 Stellplätze für Lehrgangsteilnehmer 250 2,5 x 6,0

Summe 300
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4.1.3
Modul 3 
Justizvollzugsanstalt

Der Komplex der Justizvoll-
zugsanstalt ist fest vorgege-
ben und muss von den
Wettbewerbsteilnehmern in
allen Bestandteilen (festge-
legte Gebäudestruktur und
Nutzungsverteilung, Gebäu-
dehöhen, Geschossanzahl,
Dachformen) akzeptiert
werden.

Die  5,50 Meter hohe äu-
ßere Umwehrungsmauer
wird im vorderen sichtba-
ren Pfortenbereich zwi-
schen Betonlisenen verklin-
kert. Die restliche Mauer im
Waldbereich wird aus rei-
nem Sichtbeton hergestellt.
Eine weitere künstlerische
Gestaltung der Mauer ist
nicht erwünscht.

Die Mauer wird an den
Ecken im hinteren Bereich
abgeschrägt, damit Bio-
topflächen als Ausgleich
angelegt werden können.

Der Abstand zwischen
Mauer und erstem Baumbe-
stand muss mindestens 
20 m betragen, wobei die
erste Baumreihe  eine Höhe
von 18 m nicht überragen
darf.

Stellplätze
Von den Besucherstellplät-
zen müssen 20 Stück in
Sichtweite der Eingangs-
pforte angeordnet werden.
Die weiteren 200 Stellplät-
ze können in fußläufiger
Entfernung liegen.

4.1.4
Modulübergreifende
Nutzungen

Möglichkeiten der modul-
übergreifenden Nutzung
sollen so weit möglich be-
achtet werden. So kann die
Mensa der Schulen von der
Polizei und den Angestell-
ten der Justizvollzugsanstalt
mitgenutzt werden. Auch
die Sportanlagen der Schu-
len können von der Polizei
mitgenutzt werden.

Alle drei Module nutzen
den neuen Schießstand. 
Auch die zentrale Anord-
nung von Stellplätzen z.B.
in baulichen Anlagen kann
unter Berücksichtigung von
räumlich-funktionalen Anfor-
derungen angedacht wer-
den.

4.2
Erschließung

4.2.1
Grundsätze

Die Erschließung des
Grundstücks erfolgt zukünf-
tig nicht mehr direkt über
die Parkstraße, sondern ü-
ber die Straße ‚Erbschlö’
und das sich bereits in Lan-
desbesitz befindende Flur-
stück 5.

Es werden zwei Varianten
zur Anlage einer internen
Erschließungsstraße vorge-
geben, die aufzeigen, wie
mit der Überwindung der
Höhenunterschiede umge-
gangen werden kann.

Diese vorgegebenen Er-
schließungsvarianten sind
als Ausgangslage für die
interne Erschließung aller
Module zu berücksichtigen.
Je nach Entwurfsansatz kön-
nen auch Kombinationen
der beiden Lösungen ange-
dacht werden.

Der Ausbau der Parkstraße
(L419) und des Kreuzungs-
punktes Parkstraße / Erb-
schlö befindet sich derzeit
in der Planung. Zur Park-
straße (L419) muss hierfür
ein Ausbaukorridor für die
Landesstraße von 40 Me-
tern ab derzeitiger Straßen-
begrenzungslinie von Be-
bauung freigehalten wer-
den. Die Anordnung von
Stellplätzen in diesem Be-
reich ist denkbar.

Im Rahmen der geplanten
Ausbaumaßnahmen der
L419 wird eine Lärmschutz-
anlage errichtet. Dies ist in
den Planungen zu beden-
ken.
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Modul 4 – Justizvollzugsanstalt (JVA) mit 500 Haftplätzen

1 Nutzung HNF (qm) BGF (qm)Anzahl Geschosse Bemerkungen
1.1 JVA 23440 50000 1 bis 4 in allen Bestandteilen fest vorgegeben

2 Stellplätze AnzahlAbmessungen (m)Geschosshöhe (m)
2.1 Stellplätze für Mitarbeiter und Besucher 220 2,5 x 6,0 20 Stellplätze müssen von 

der Pforte aus einsehbar sein
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Bei der Organisation der
internen Erschließungsstra-
ße ist wichtig, dass die Poli-
zei über eine möglichst stö-
rungsunanfällige Abfahrt
vom Gelände für den
Alarmfall verfügt. Insbeson-
dere bei den Zufahrten zur
Polizei sind die im Raum-
programm vorgegebenen
Fahrzeuggrößen für die
Schleppkurven zu beach-
ten.

4.2.2.
Varianten

4.2.2.1. Varianten-
übergreifende Pla-
nungsparameter:

- Anbindung über das
Flurstück Nr. 5 mit or-
thogonaler Anbindung
an die Straße „Erb-
schlö“

- Die befestigte Fläche
besteht aus 7,00 m
Fahrbahn und beidseiti-
gen Gehwegen von je-
weils 1,50 m Breite

- Die Längsneigung be-
trägt minimal 0,5 %
und maximal 6,0 %

- Die Neigung der Regel-
böschung bei Damm
und Einschnitt ist 
1 : 1,5

4.2.2.2.
Erschließungsvariante
1 (kurz)

- Führung des Haupter-
schließungsarms von
der Straße „Erbschlö“
bis an den Fußpunkt
der vorhandenen Bö-
schung / des vorhande-
nen Geländesprungs

- Orthogonale Anbin-
dung der Erschließungs-
arme Süd und Nord an
den Haupterschlie-
ßungsarm

- Der Erschließungsarm
Nord wird zur Vermei-
dung der Durchschnei-
dung des Plangebiets
auf der Südseite der
möglichen Baukörper
geführt

- Die Anbindung der Pan-
zerstraße an die Straße
„Erbschlö“ und somit
die Zufahrt zur Wohn-
bebauung bleibt erhal-
ten

- Enden der Erschlie-
ßungsarme bilden die
Anschlusspunkte für die
weitere innere Erschlie-
ßung

22
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4.2.2.3.
Erschließungsvariante
2 (lang)

- Führung des Haupter-
schließungsarms am
Fuß der Böschung nörd-
lich des vorhandenen
Sportplatzes auf Gelän-

deniveau zur Reduzie-
rung der Flächeninan-
spruchnahme

- Orthogonale Anbin-
dung der Erschließungs-
arme Süd und Nord an
den Haupterschlie-
ßungsarm und Führung
an der nordwestlichen

Begrenzung des Plange-
biets

- Gradiente des südlichen
Erschließungsarms so
gestaltet, dass nach ca.
80 m das Geländeni-
veau erreicht ist

- Enden der Erschlie-
ßungsarme bilden die
Anschlusspunkte für die
weitere innere Erschlie-
ßung

4¯VORGABEN UND HINWEISE
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4.2.2.4.
Kurzbewertung aus
Umweltsicht

Aus umwelttechnischer Sicht
kann festgestellt werden,
dass die Variante 2 (lang)
Vorteile gegenüber der Va-
riante 1 (kurz) aufweist. Die
Variante 2 zeichnet sich ge-
genüber der Variante 1
durch eine verringerte
Waldinanspruchnahme aus. 
Die negativen Auswirkun-
gen auf den vorgeschlage-
nen Verbundkorridor für Fle-
dermäuse und Schwalben
können vermindert werden.
Die Inanspruchnahme von
Waldflächen durch die Er-
schließung fällt geringer
aus. Durch eine geeignete
Eingrünung der annährend
waldrandparallelen Er-
schließungsstraße (Variante
2 lang) ist eine weitere Ver-
besserung der Verbundfunk-
tion möglich. Durch das
Abrücken der Erschließung
von der Siedlung Erbschlö
bei der Variante lang kann
voraussichtlich eine gerin-
gere Beeinträchtigung der
Schutzgüter Menschen und
Landschaft erreicht werden.

4.3 Landschaft

4.3.1
Landschaftsschutz

4.3.1.1
Bestand
Das rund 30 ha große Un-
tersuchungsgebiet Erb-
schlö/Scharpenacken ist
ein landschaftlich hochwer-
tiger Freiraum zwischen
mittlerweile dicht besiedel-
ten Gebieten. Während im
Norden mit dem Bereich
„Murmelbachtal“ ein weite-
rer wertvoller Grünzug un-
mittelbar anschließt, liegt
das Gebiet ansonsten in
den Grenzen von Fern- und
Landesstraßen, Wohnbe-
bauung und Industriegebie-
ten.

Im Untersuchungsgebiet ist
durch die langjährige Nut-
zung als Standortübungs-
platz ein vielgestaltiges Mo-
saik aus Gehölzen und of-
fenen Grünlandarealen auf
großer, zusammenhängen-
der Fläche erhalten. Das
vielerorts schwindende
Landschaftsgut „extensiv ge-
nutztes Offenland“ ist hier-
bei besonders hervorzuhe-
ben. Viele Teilbereiche sind

Biotope von hohem ökologi-
schem Wert. Teilweise sind
diese Flächen als nach §62
LG-NRW besonders ge-
schützte Biotope identifi-
ziert.

Als besonders hochwertige
Einzelbiotope für den Wett-
bewerbsraum bzw. unmittel-
bar angrenzende Flächen
(ohne wertgebende Biotope
auf dem vom Wettbewerb
ausgeschlossenen Gelände
der zukünftigen JVA) sind
zu nennen:

- Außerordentlich struktur-
reiche Buchen-, Buchen-
misch- und Eichenwäl-
der (Kürzel in der Karte
„Bestand“: AA0, AA4
AB0, AB2) mit hoher Al-
tersdiversität, hohem
Totholzanteil und Auf-
lichtungen am Nord-
rand des Wettbewerbs-
raumes und im Wettbe-
werbsraum westlich der
ehemaligen Standortver-
waltung.

- Magerwiesen im Wett-
bewerbsgebiet mit
Pflanzen der Vorwarnlis-
te im Umkreis der Sport-
platzbrache und östlich

der ehemaligen Stand-
ortverwaltung sowie un-
mittelbar an den erwei-
terten Wettbewerbsraum
östlich angrenzend am
„Kastenberg“ (Kürzel in
der Karte „Bestand“:
ED1, ED2). Hier finden
sich neben Brutvögeln
wie der Feldlerche und
nahrungssuchenden
Rauch- und Mehlschwal-
ben auch regelmäßige
Durchzügler wie Stein-
schmätzer und Wiesen-
pieper. Alle genannten
Arten sind durch den
Schwund strukturreicher
Kulturlandschaft in ihren
Beständen zurückgegan-
gen, einige in extremem
Maße. Der Wert der
Magerwiesen wird
durch die angrenzen-
den Hecken- und Wald-
biotope zusätzlich ge-
steigert.

- Als nach § 62 Land-
schaftsgesetz NRW be-
sonders geschütztes Bio-
top findet sich am Kas-
tenberg unmittelbar an
den Wettbewerbsraum
angrenzend auch eine
Zwergstrauchheide mit
artenreicher wertgeben-
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der Flora, wie dem ein-
zigen flächigen Haar-
ginsterbestand in Wup-
pertal (Kürzel in der
Karte „Bestand“: DA0).

- Rohbodenflächen mit
verdichtetem Boden und
temporären Gewässern
im nordöstlichen Be-
reich des erweiterten
Wettbewerbes (Kürzel
in der Karte „Bestand“:
GF3). Der Erhalt und

die Weiterentwicklung
dieser Flächen sind zur
Umsiedelung des
Kammmolches aus dem
nahe gelegenen Stillge-
wässerkomplex im Be-
reich der geplanten JVA
zwingend notwendig.

Ferner sind sie als sel-
ten gewordener Lebens-
raum nicht nur für Am-
phibien und Libellen,
wie die Frühe Heideli-
belle,von Bedeutung,
sondern auch als Teille-
bensraum von Ringel-
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natter, Rauch- und Mehl-
schwalben sowie Durch-
züglern wie die Bekassi-
ne.

4.3.1.2
Rücksicht

Folgende Maßnahmen zur
Rücksichtnahme auf Sensibi-
litäten im Wettbewerbsge-
biet und im direkten Umfeld
sind besonders zu erwäh-
nen:

- Überbauung besonders
schutzwürdiger Bereiche
ist nach Möglichkeit zu
vermeiden

- betriebsbedingten Licht-
wirkungen des Projek-
tes, die aufgrund der to-
pografischen Lage der
geplanten Anlage insbe-
sondere die im Bereich
nördlich des Wirkrau-
mes gelegenen Schutz-
güter beeinträchtigen
werden, sind soweit wie
möglich zu minimieren
und gegen das Umland
abzuschirmen

- Erhalt oder Entwicklung
eines öffentlichen Wan-
derweges zur Verbin-
dung der Ortschaft Erb-

schlö mit der vorhande-
nen nördlich angrenzen-
den Wegetrasse

- Schadstoffemissionen
vermeiden

- Bodenversiegelungen
soweit wie möglich ver-
meiden.

- Erhalt von Gehölzen so-
weit wie möglich, hier
Priorität wertvoller Be-
stände beachten

- Erhalt der nördlich an
den Wettbewerbsraum
grenzenden naturnahen
Eichen- und Buchen-
waldbestände

- Erhalt des Starkholzbe-
standes aus Buche und
Eiche westlich der ehe-
maligen Standortverwal-
tung

- Erhalt oder Entwicklung
von Gehölzstreifen

- Erhalt von Grünvernet-
zungen zum Umland,
insbesondere auch an
der Parkstraße

4.3.1.3
Kompensation + Maß-
nahmen
Folgende sofort- und später
folgende Maßnahmen zur
Kompensation des bauli-
chen Eingriffs sind einzu-
planen:

- Erhalt oder Entwicklung
eines 30 bis 50 m brei-
ten Grünstreifens (Offen-
land) als optischer Leit-
biotop für Schwalben
und Fledermäuse zwi-
schen Bruthabitat in der
Ortschaft Erbschlö und
Nahrungshabitat im Be-
reich Scharpenacken.

- Als Sofortmaßnahme ist
die Anlage geeigneter
Ersatzgewässer für den
Kammmolch in räumli-
cher Nähe vor Baube-
ginn vorzusehen, da
diese Gewässer eine
längere Entwicklungs-
zeit benötigen, um die
ausreichende Biotop-
qualität für diese Art zu
besitzen (vgl. Karte
„Maßnahmen“). Die
Gewässergesamtfläche
sollte mindestens 
200 qm betragen. Das
zusätzlich notwendige
Umfeld zur Entwicklung

eines Röhrichtes sowie
des ergänzenden Land-
habitates beträgt min-
destens 1300 qm.

- Wesentlich ist auch die
vollständige Beruhigung
des östlich der ehemali-
gen Schießanlage gele-
genen durch Zwerg-
strauchheide und Ma-
gerwiese geprägten Of-
fenlandbereiches. Hier
ist eine entsprechende
Herausnahme bestehen-
der Wege sowie ergän-
zende Besucherlen-
kungsmaßnahmen vor-
zusehen (vgl. Wegekon-
zept in Karte „Maßnah-
men“).
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- Erhalt und Entwicklung
von Gehölzstreifen nach
Süden Richtung Erb-
schlö

- Ökologische Aufwer-
tung von Flächen mit
Nadelwald durch Über-
führung in Laubwald im
erweiterten Wettbe-
werbsraum

- Einrichtung eines Info-
punktes zum Naturraum

- Entsiegelung von Stra-
ßen- und Lagerflächen
im erweiterten Wettbe-
werbsraum soweit mög-
lich

4¯VORGABEN UND HINWEISE
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4.3.2
Entwässerung

4.3.2.1
Niederschlagswasser

Geologie
Durch das Ingenieurbüro
Halbach + Lange wurden
mehrere über das Plange-
biet verteilte Sondierungen
mit dem folgenden Ergebnis
durchgeführt:

Auf der dem Hadberger
Siefen zugewandten Bauflä-
che (nordwestlicher Rand
Bereitschaftspolizei und
Schule) ist der Untergrund
schlecht sickerfähig.
Südlich der Schule und an
der Justizvollzugsanstalt ist
der Untergrund mit kf = 1
x 10-5 m/s relativ gut si-
ckerfähig.

Der gut sickerfähige Be-
reich südlich der Schule
liegt oberhalb der beste-
henden Bebauung Erbschlö
und ist somit hinsichtlich
Vernässung als kritisch zu
bewerten.

Daher sollte auf dem Ge-
lände der Bereitschaftspoli-
zei und der Schule keine
technische Niederschlags-
versickerung erfolgen. 

Sofern gewünscht könnten
jedoch nordwestlich der Be-
reitschaftspolizei vernässte
Bereiche durch Anschluss
von Dachflächen geschaf-
fen werden. Auf dem Areal
der Justizvollzugsanstalt ist
eine Niederschlagsversicke-
rung möglich. Ein Konzept
hierzu liegt bereits vor.
Wasserdurchlässige Ober-
flächenbefestigungen sind
auf dem gesamten Plange-
biet möglich.

4¯VORGABEN UND HINWEISE
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Niederschlagsentwäs-
serung
Das gefasste Nieder-
schlagswasser ist über Rin-
nen oder Kanäle zum nord-
östlichen Geländetiefpunkt
zu leiten. Hier sind die Re-
genklärung und eine Versi-
ckerungsanlage vorzuse-
hen. Die Versickerungsanla-
ge setzt sich aus einer pa-
rallel zur äußeren Umfah-
rung der JVA angeordneten
Muldenkaskade (innerhalb
der äußeren Einzäunung)
und einer zentralen Mulde,
zusammen.

Für die Mulde ist die Frei-
fläche südlich der JVA vor-
gesehen. Hier ist eine Flä-
che von 10.000qm für die
Mulde einzuplanen. Die
Muldengestaltung ist an die
vorhandene Geländemor-
phologie anzupassen. Für
eine dauerhafte Funktion ist
sie zwingend komplett zu
begrünen. Hierzu eignen
sich extensiver Landschafts-
rasen oder wasserliebende
Stauden. Im Regelfall stellt
sich die Mulde als trockene
Rasenfläche dar. Nur nach
ergiebigen Regenereignis-
sen kommt es zu einem Ein-
stau, der maximal 30 cm
beträgt.

Niederschlagsbelas-
tung und Flächenbe-
festigung
Nach dem Ministerialerlass
„Anforderungen an die
Niederschlagsentwässerung
im Trennverfahren“ sind die
Dachflächen und die Fuß-
wege in die Kategorie I
„unbelastet“ einzustufen. 

Die PKW- und LKW –
Stellplätze sowie die dazu-
gehörigen Straßenflächen
müssen in die Kategorie II
„belastet“ eingestuft wer-
den. Aufgrund des zu er-
wartenden geringen Fahr-
zeugwechsels kann für die
PKW – Stellplätze und die
dazugehörigen Zufahrten
noch auf eine Regenwasser-
behandlung verzichtet wer-
den. Für diese Flächen ist
auch eine wasserdurchlässi-
ge Befestigung möglich. Für
die LKW – Stellplätze, die
Zufahrten zu den Werkstät-
ten sowie die Gebietszu-
fahrten ist jedoch eine Re-
genwasserbehandlung er-
forderlich.

4.3.2.2.
Schmutzwasser

Das anfallende Schmutz-
wasser der Polizei, der
Schule und der JVA muss ü-
ber eine Pumpstation zum
Mischwassersammler in die
Erbschlöer Straße gefördert
werden. Hierfür ist in den
Straßen und Wegeflächen
ein Freigefällekanal mit
Fließrichtung zur JVA zu
verlegen.An der südöstli-
chen Seite der JVA wird die
Pumpstation errichtet. Die
von hier zur Erbschlöer
Straße führende Drucklei-
tung sollte wieder in den
Wegeflächen verlegt wer-
den.

4.3.2.3
Grundsätze

Aufgrund der gegebenen
Platzverhältnisse und der
Untergrunddurchlässigkei-
ten ist die Kapazität der
Versickerungsanlage be-
schränkt. Ferner sollten die
künftigen Niederschlagab-
fluss Verhältnisse den der-
zeitig vorliegenden weitest-
gehend natürlichen Verhält-
nissen möglichst nahe kom-
men. Daher sind die folgen-
den Maßnahmen, soweit

städtebaulich möglich, vor-
zusehen:
- Reduzierung der Ober-

flächenbefestigung auf
das unbedingt Nötige.

- Extensive Dachbegrü-
nungen (JVA aus sicher-
heitstechnischen Grün-
den ausgeschlossen).

- Wasserdurchlässige Ge-
staltung der unbelaste-
ten Verkehrsflächen.

- Oberflächennahe Ablei-
tungen über möglichst
begrünte Mulden.

- Ortsnahe Nieder-
schlagsretention z.B. in
Freiflächen oder gestal-
teten Bereichen.

- Intensive Begrünungen
der Freiflächen und Fas-
sadenbegrünungen

- Eine gezielte Zuleitung
von Niederschlagswas-
ser in Feuchtbiotope
oder in städtebaulich
gestaltete Wasserele-
mente ist möglich.

4.3.3
Energieversorgung
Grundsätze

Bereits im städtebaulichen
Konzept sollte eine mög-
lichst ökologisch sowie öko-
nomisch optimale Gebäu-
destellung und –anordnung
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im Sinne einer kompakten
und energiesparenden Bau-
weise bedacht werden. 
Für die Versorgungsleitun-
gen ist eine nicht überbau-
bare Medientrasse von ca.
10-15 m Breite vorzusehen.

Diese Medientrasse beginnt
mit der Übergabestation an
der südöstlichen Grund-
stücksgrenze bis zum Pfor-
tengebäude der JVA. Die
Trasse kann dem Straßen-
verlauf folgen, Parkflächen
sind darüber möglich.

Für die Versorgung des Pro-
jektes an der Parkstraße ist
folgendes Konzept ange-
dacht:

Heizung
Da das Modul JVA voraus-
sichtlich der erste Baustein
sein wird, ist hier die Ein-
richtung einer gemeinsa-
men Heizzentrale für das
gesamte Gelände vorgese-
hen, die ausreichenden
Raum für Heizkessel sowie
ein Blockheizkraftwerk
(BHKW) und ein Notstrom-
aggregat (für JVA) bietet
und kapazitätsmäßig alle
Module versorgen kann. 

Da noch keine feste Zusage
über die Lieferung von Fern-
wärme vorliegt, ist vorerst
von einer Versorgung mit
Erdgas auszugehen. Sollte
bis zur Errichtung der wei-
teren Module Fernwärme
verfügbar sein, werden an-
stelle weiterer Heizkessel
Wärmetauscher installiert.

Trinkwassererwär-
mung
Für die Erwärmung von
Trinkwasser sind Solarkol-
lektoren kombiniert mit
Fernwärme und/oder
BHKW vorgesehen.

4.4
Sonstiges

4.4.1
Nachbarschaft

In der Siedlung Erbschlö
befindet sich neben einem
Reiterhof und einem Wohn-
mobile-Verleih vorwiegend
Wohnbebauung. Die hier
direkt an das Plangebiet
angrenzende Nachbar-
schaft ist bei der Anord-
nung der Gebäude und Er-
schließungsstraßen zu
schützen, um den Einfluss
des Projektes auf die jetzi-
ge Wohnlage möglichst ge-

ring zu halten. Bei der An-
ordnung der einzelnen Nut-
zungen der jeweiligen Mo-
dule sollte daher, z.B. im
Hinblick auf Lärmschutz
und Privatsphäre, besonde-
re Rücksicht in den Randbe-
reichen zur bestehenden
Wohnbebauung genommen
werden.

4.4.2
Mahnmal für 
Deserteure

In der Dokumentation „Des-
serteure in Wuppertal“
(1992) des Stadtarchivs
Wuppertal ist nachzulesen,
dass 1944/45 auf dem
Gelände in Erbschlö nach-
weislich mindestens 10 De-
serteure hingerichtet wur-
den.

Die jungen Soldaten flohen
kurz vor Kriegsende aus un-
terschiedlichen Gründen
aus der Hitler-Armee und
wurden zur Abschreckung
der anderen jungen Solda-
ten in deren Beisein er-
schossen.

Im Gedenken an diese
Menschen, die nicht länger
Teil eines Nationalsozialisti-
schen Regimes sein wollten
und dafür ihr Leben lassen
mussten, soll eine Gedenk-
tafel im Plangebiet ihren
Platz finden. 
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5¯VERFAHREN

5.1
Auslober

Der Wettbewerb wird von
dem Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb NRW, Nie-
derlassung Düsseldorf, aus-
gelobt. Das Verfahren wird
in Abstimmung mit der
Stadt Wuppertal durchge-
führt.

5.2
Wettbewerbsart

Beschränkter Wettbewerb
nach RAW 2004 im koope-
rativen Verfahren „vor Ort“
mit 4 geladenen Teilneh-
mern als Arbeitsgemein-
schaft zwischen Stadtpla-
nern/Architekten und Land-
schaftsarchitekten (sog. Ent-
wurfsteams). Die Beteili-
gung von Fachingenieuren
(z.B. zu den Themen „Nie-
derschlagswasser“, „Er-
schließung“ und „Techni-
sche Infrastruktur“) wird
empfohlen. Registriernum-
mer bei der Architekten-
kammer NRW: W 54/07.

5.3
Wettbewerbssumme

Für den Wettbewerb stellt
der Auslober insgesamt ei-

ne Wettbewerbssumme von
netto 60.000 EUR inklusive
aller Reise- und Nebenkos-
ten zzgl. der zum Zeitpunkt
der Wettbewerbsdurchfüh-
rung gültigen gesetzlichen
Mehrwertsteuer (derzeit
19%) zur Verfügung. Fol-
gende Verteilung ist dabei
vorgesehen:

1. Preis 20.000 EUR
2. Preis 10.000 EUR
sowie zwei Anerkennungen
à 5.000 EUR

Darüber hinaus erhalten al-
le Arbeitsgemeinschaften
(Entwurfsteams) eine Auf-
wandsentschädigung in Hö-
he von netto 5.000 EUR
(zzgl. 19% MwSt.) pro
Team.

Im Falle einer weiteren Be-
auftragung einer der Preis-
träger wird das Preisgeld
nicht erneut vergütet und
mit dem fälligen Honorar
nach HOAI § 42 verrech-
net, wenn der Wettbe-
werbsentwurf in seinen we-
sentlichen Teilen unverän-
dert der weiteren Bearbei-
tung zugrunde gelegt wird.
Das Preisgericht behält sich
vor, durch einen mehrheitli-
chen Beschluss eine andere

Verteilung der Wettbe-
werbssumme vorzunehmen.

5.4
Weitere Beauftragung

Es ist beabsichtigt unter
Würdigung der Empfehlun-
gen des Preisgerichtes, ei-
nen der Preisträger des
Wettbewerbs mit weiteren
städtebaulichen und frei-
raumplanerischen Leistun-
gen für die weiterführende
Qualitätssicherung (entspre-
chend HOAI § 42 in Orien-
tierung an das Merkblatt
Nr. 51 der Architektenkam-
mer Baden-Württemberg, 
LP 4.4.1 bis 4.4.8) – so-
weit und sobald die dem
Wettbewerb zu Grunde lie-
gende Aufgabe weiter kon-
kretisiert werden soll – zu
beauftragen. Die Planungs-
hoheit zur Durchführung
der Bauleitplanverfahren
gemäß Baugesetzbuch
(BauGB) obliegt dabei der
Stadt Wuppertal. Der Aus-
lober behält sich vor, im
Rahmen der weiteren Be-
auftragung gemäß § 42
HOAI dem ausgewählten
Preisträger einen erfahren
Rechts- und Grünordnungs-
planer zur Erarbeitung der
Leistungen des § 40 oder

46 HOAI bzw. der Bebau-
ungs- und Grünordnungs-
planung gemäß BauGB zur
Seite zu stellen.

Die Wettbewerbsteilnehmer
bzw. Arbeitsgemeinschaften
verpflichten sich, im Falle
einer Beauftragung zur Si-
cherstellung der städtebau-
lich-freiraumplanerischen
Qualität die weitere Bear-
beitung zu übernehmen
und innerhalb einer kurzen
Zeit durchzuführen. Sollte
einer der Preisträger nicht
über die notwendige Kapa-
zitäten verfügen, hat er ei-
nen weiteren erfahrenen
Partner hinzuzuziehen. Mit
der Teilnahmebestätigung
am Wettbewerbsverfahren
erkennen die Teilnehmer
und das Preisgericht die Re-
gularien dieses Wettbe-
werbs an.

5.5
Eigentum
und Urheberrecht

Die mit Preisen ausgezeich-
neten Wettbewerbsbeiträge
werden Eigentum des Aus-
lobers. Die Urheberrechte,
insbesondere der Schutz
gegen Nachbauen und das
Recht der Veröffentlichung
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durch den  Auslober blei-
ben den Verfassern der
Wettbewerbsbeiträge erhal-
ten. Dem Auslober steht
das Recht der Erstveröffent-
lichung zu und er wird
durch die Verfasser ermäch-
tigt, die mit Preisen und An-
erkennungen ausgezeichne-
ten Wettbewerbsarbeiten
zu nutzen. Die Arbeiten
werden dabei nach Ab-
schluss des Wettbewerbs
unter Angabe der Verfasser
ohne weitere Vergütung ver-
öffentlicht. Die Verfasser
stellen den Auslober von
den rechten Dritter an den
eingereichten Unterla-
gen/Leistungen frei.

5.6
Bekanntgabe

Allen Teilnehmern und den
Mitgliedern des Preisgerich-
tes wird mit der Übersen-
dung des Protokolls das
Wettbewerbsergebnis nach
Abschluss des Verfahrens
bekannt gegeben. Über die
kooperative Bearbeitung
sind die einzelnen Wettbe-
werbsarbeiten zudem mit
Nennung der Verfasser be-
reits öffentlich bekannt.
Nach Abschluss des koope-
rativen Wettbewerbs wer-

den alle Arbeiten mögli-
cherweise zudem erneut öf-
fentlich ausgestellt. Die ge-
nauen Daten und der Ort
der Ausstellung werden in
diesem Falle rechtzeitig be-
kanntgegeben.

5.7
Haftungsausschluss

Die bereitgestellten Informa-
tionen in der Auslobung so-
wie auf und in den Pla-
nungsunterlagen wurden
durch den Auslober und
die FSW Düsseldorf GmbH
sorgfältig recherchiert und
geprüft. Es wird keine Haf-
tung, Garantie oder Ge-
währ dafür übernommen,
dass alle Angaben vollstän-
dig, richtig und in letzter
Aktualität zur Verfügung ge-
stellt worden sind. Weder
die Veröffentlichung, die
Planunterlagen noch ihr In-
halt dürfen ohne die vorhe-
rige ausdrückliche Geneh-
migung des Auslobers so-
wie der FSW Düsseldorf
GmbH auf irgendeine Art
verändert oder an Dritte
verteilt oder übermittelt wer-
den.

5.8
Verstöße

Die Entscheidungen des
Preisgerichtes sind endgül-
tig. Sie unterliegen nicht
der gerichtlichen Nachprü-
fung.

5.9
Unterlagen

Folgende Planunterlagen
auf einer entsprechenden
Grundlagen-CD für die Teil-
nehmer (Entwurfsteams) zur
Verfügung gestellt, u.a.:
- Katasterplan zum Plan-

gebiet als DXF/DWG
mit Höhenkoten etc.
Übersichtsplan Deutsche
Grundkarte (DGK 5)
1:5.000

- Planungsrechtliche Vor-
gaben (Regional-
plan/FNP/Landschafts-
plan etc.)

- Rahmenvorgaben des
BLB (z.B. landschafts-
ökologische Voruntersu-
chung)

- Senkrecht- und Schräg-
luftbild farbig als TIFF
Datei

- Formblatt „Städtebauli-
che Kennwerte/Flächen-
ermittlung“ 

- Formblatt „Verfasserer-
klärung und Teamzu-
sammensetzung“

5.10
Bewertungskriterien

Die Entwürfe werden nach
den folgenden Kriterien be-
wertet:
- Städtebauliche und frei-

raumplanerische Quali-
tät insbesondere visuelle
Einbindung in den Land-
schaftsraum

- Qualität des Erschlie-
ßungskonzeptes und
der Stellplatzkonzepti-
on,

- Funktionalität und Nut-
zungsqualität, inkl. Be-
achtung notwendiger Si-
cherheitsanforderungen

- Wirtschaftlichkeit vor
dem Hintergund des ge-
forderten städtebauli-
chen Programms,

- Baustufenkonzept
- Realisierungsfähigkeit 
- Schutz der Nachbar-

schaft und Berücksichti-
gung sensibler Natur-
schutzbelange.

Das Preisgericht behält sich
vor, die einzelnen Kriterien
zu ergänzen und zu ge-
wichten.
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6¯AKTEURE

6.1
Entwurfsteams

Folgende Entwurfsteams
werden für eine Teilnahme
am Wettbewerb nominiert: 

Team 1 „International“
Städtebau
B/R/S_Architectes,
Prof. Uli Seher, Paris (F) 

Freiraum
agence ter, 
Prof. Henri Bava, Paris (F)

Team 2 „Deutschland“
Städtebau
Winking Architekten, Prof.
Bernhard Winking oder
Stefan Waselowsky Ham-
burg

Freiraum
WES, Prof. Hinnerk Weh-
berg oder Wolfgang Betz,
Hamburg

Team 3 „NRW“
Städtebau
pablo molestina Architek-
ten, Prof. Pablo Molestina,
Köln

Freiraum
Kamel Louafi, Berlin

Team 4 „Region“
Städtebau
RKW Architektur + Städte-
bau, Prof. Johannes Ringel
oder Lars Klatte, Düsseldorf

Freiraum
gtl Landschaftsarchitekten,
Markus Gnüchtel, Düssel-
dorf/Kassel 

6.2 Preisgericht 
Das Preisgericht hat emp-
fehlenden Charakter, es
werden nominiert:

6.2.1 Fach_Preisgericht

1. Prof. Wolfgang Döring,
Düsseldorf

2. Prof. Carlo Weber, Stutt-
gart

3. Hannelore Kossel, Ber-
lin

Stellvertreter 1-3:
- Prof. Holger Haag, Hei-

delberg
- Prof. Ursula Ringleben,

Düsseldorf
- Prof. Fritz Auer, Mün-

chen

4. Heiner Sommer, BLB
NRW Zentrale Düssel-
dorf (Architekt) 
Stv.: Norbert Heck-
manns, BLB NL Düssel-
dorf (Architekt)

5. Michael Walde, Ressort-
leiter 101 „Stadtent-
wicklung u. Städtebau“
Stadt Wuppertal 
Stv.: Gunter Stoldt, stv.
Ressortleiter 101 „Stadt-
entwicklung und Städte-
bau“ Stadt Wuppertal 

6. Heinrich Micus, BLB
NRW (Architekt)
Stv.: Ute Willems, BLB
NRW (Architektin)

7. Therese Yserentant, BLB
NRW (Architektin)
Stv.: Helmut Heitkamp,
BLB NRW (Architekt)

8. Dr. Martin Brans, BLB
NRW (Architekt)
Stv.: Harald Lange, BLB
NRW (Architekt)

6.2.2 Sach_Preisgericht

9. Ferdinand Tiggemann,
Geschäftsführer des BLB
NRW/Zentrale Düssel-
dorf
Stv. Jörg Frohn, BLB
Zentrale

10.Hans-Gerd Böhme, BLB
NRW/Leiter NL Düssel-
dorf
Stv.: Jörg Munsch, Stell-
vertretender 
Leiter NL Düsseldorf.
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11.Thoma Frahm, Ministeri-
alrätin Innenministerium
des Landes Nordrhein-
Westfalen
Stv.: Jutta Ben Lasfar,
Ministerialrätin Innenmi-
nisterium des Landes
Nordrhein-Westfalen

12.Dr. Benjamin Limbach,
Justizministerium NRW
Stv.: Eberhard Löhmer,
Justizministerium des
Landes Nordrhein-West-
falen

13.Georg Breuer, Finanz-
ministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen
Stv.: Andrea Kamp-
mann, Ministerialrätin
Finanzministerium des
Landes Nordrhein-West-
falen

14.Michael Müller, Vorsit-
zender Ausschuss „Bau-
planung“ Stadt Wup-
pertal 
Stv.: Andreas Weigel,
Mitglied Ausschuss
„Bauplanung“ Stadt
Wuppertal

15.Klaus Jürgen Reese, stv.
Vorsitzender Ausschuss
„Bauplanung“ Stadt
Wuppertal
Stv.: Volker Dittgen, Mit-
glied des Ausschusses
„Bauplanung“, Stadt
Wuppertal

16.Lothar Nägelkrämer, Be-
zirksvorsteher Ronsdorf
der Stadt Wuppertal
Stv.: Harald Scheuer-
mann-Giskes,
Stv. Bezirksvorsteher
Ronsdorf der Stadt
Wuppertal

Bei möglicher Stimmen-
gleichheit wird die Entschei-
dung (gemäß RAW) über
den zu wählenden Vorsitz
getroffen.

6.3
Fachgutachter
(ohne Stimmrecht)

- Dr. Jan Boomers, Biolo-
gische Station „Mittlere
Wupper“

- Heinfried Drewer-Gut-
land und Marion Holz,
Seib Ingenieur-Consult

- Martin Schwefringhaus,
Ingenieurbüro Beck

6.4
Berater
(ohne Stimmrecht)

- Prof. Otto Spor-
beck/Guido Müller, Fro-
elich & Sporbeck Um-
weltplanung und Bera-
tung, Bochum

- Ulrich Böttger, Gestal-
tungsbeirat der Stadt
Wuppertal

- Hubertus Zimmermann,
Stadtplanung Zimmer-
mann GmbH, Köln

- Peter Schütte, Finanzmi-
nisterium NRW

- Rainer Imhorst, Justizmi-
nisterium NRW

- Joachim Werries, Poli-
zeipräsident Wuppertal

- Jürgen Mathies, Direktor
LZPD

- Harald Siebert/
Dr. Barbara Borgmann,
Bezirksregierung Düssel-
dorf

6.5
Vorbereitungsteam
und Vorprüfung 

- Christa Bernhardt BLB
NRW, NL Düsseldorf.

- Ulrike Stoppert, BLB
NRW, NL Düsseldorf

- Ulrich Weyhofen, BLB
NRW Zentrale, Gebäu-
demanagement

- Volker Knippschild, Res-
sort 101 „Stadtentwick-
lung und Städtebau“
Stadt Wuppertal.

- Arno Bendels, Schullei-
ter der LFS

- Frank Fraikin, Schullei-
ter der JVS 

- Joachim Siebert, BLB
Bereich Planen und Bau-
en

- Peter Knaup, Abtei-
lungsleiter Einsatztech-
nik LZPD

- Karl Zimmermann, Poli-
zeipräsidium Wuppertal

- Wolfgang Schindler, In-
nenministerium NRW

6.6 Betreuung

- Andreas M. Sattler,
Claudia Rengier, Lukas
Fiegen, FSW Düsseldorf
GmbH

6.7 Moderation

- Jörg Faltin, 
FSW Düsseldorf GmbH

6¯AKTEURE
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7¯LEISTUNGEN

7. Leistungen
Die von den Entwurfsteams
zu erbringenden Leistungen
des nachfolgenden Katalo-
ges sind an die einzelnen
Stufen des kooperativen
Wettbewerbs angepasst:

7.1
Abgabe 1 

Termin: 
30min vor Forum 1

Zur Erstabgabe sind von
den Teilnehmern (Entwurfs-
teams) die folgenden Leis-
tungen in skizzenhafter, far-
biger Fassung zu erbrin-
gen:

7.1.1
Präsentations-Plan 1
„Orientierung"

(Breite 180 cm, Höhe 90
cm Kappa-Karton)
Analyse „vor Ort“ z.B. zu
den Themenkomplexen
Landschaft, Topographie,
Erschließung, Lärm, Wege-
verbindungen und Vernet-
zung zur Nachbarschaft!

Erarbeitung der skizzenhaf-
ten Bestandseinschätzung
„vor Ort" anhand von The-
menplänen, Collagen und
Fotos. Zudem Darstellung
erster städtebaulich frei-
raumplanerischer Vernet-
zungsoptionen etc.
Maßstab 1:5.000/1:2.000
farbig

Die notwendige Kappa-Ta-
fel für die Leistungen 7.1.1
wird vom Auslober zur Ver-
fügung gestellt.

7.1.2
PowerPoint
Präsentation (PPT) 
maximal 5 (fünf) Folien als
(PPT), zusätzlich 2 (zwei)
Folien mit Präsentation des
Teams (Folie Nr. 6 und 7)
bzw. vergleichbarer Refe-
renzen.
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Tafel 1
PowerPoint - Präsentation
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7.2
Abgabe 2

Termin: 
Zwei Stunden 
vor Forum 2

Zur Zwischenabgabe sind
von den Teilnehmern (Ent-
wurfsteams) die folgenden
Leistungen in ausgearbeite-
ter farbiger Fassung zu er-
bringen:

7.2.1
Präsentations-Plan  2
„Ideen"
(Breite 180 cm, Höhe 90
cm)
Erste Ideen zum städtebau-
lich-freiraumplanerischen
Masterplan mit Aussagen
zu (Maßstab 1:1.000 far-
big):
- Programm-Modulen „Po-

lizei und Justizvollzugs-
schule/Landesfinanz-
schule“ sowie Einbin-
dung des Neubaus der
Justizvollzugsanstalt

- Freiraum und land-
schaftlicher Einbindung
inkl. Sicherheitszonen
Justizvollzugsanstalt

- Äußerer und innerer Er-
schließung (Individual-
verkehr, sowie Fuß- Rad-
wege etc.)

- Übergang zur Nachbar-
schaft

- Baumassenvertei-
lung/Höhen-Angaben
bzw. - staffelung in ü.-
N.N.

- Niederschlagswasser-
Beseitigung

sowie erste skizzenhafte
Detailstudien (Maßstab
1:500 farbig):
- Struktur der Module

„Polizei“ und „Justizvoll-
zugsschule“ und „Lan-
desfinanzschule“,  Ge-
bäudetypologie, Stra-
ßenprofile sowie min-
destens ein Längs (Süd-
West – Nord-Ost)- und
ein Quer (Nord-West –
Süd-Ost)- Gelände-
schnitt,

Zusätzlich denkbar: Arbeits-
modellfotos, skizzenhaften
perspektivische Darstellun-
gen etc.

7.2.2
Power-Point-Präsenta-
tion (PPT)
maximal 10 (zehn) Folien
als (PPT).

7¯LEISTUNGEN
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7¯LEISTUNGEN

7.3
Abgabe 3

Termin: Zwei Stunden
vor Forum 3

Zur Endabgabe sind von
den Teilnehmern (Entwurfs-
teams) die folgenden Leis-
tungen in ausgearbeiteter
farbiger Fassung zu erbrin-
gen:

7.3.1
Präsentations-Pläne 3
und 4 „Ergebnis“

7.3.1.1
Plan 3 „Masterplan“
(Breite 180 cm, Höhe 90
cm)
Städtebaulich-freiraumpla-
nerisches Gesamtkonzept
„Masterplan" als Grundla-
ge der vorhabenbezogenen
Bebauungsplanung, mit
Nachweis der landschaftli-
chen Integration und der
Vernetzung zur Nachbar-
schaft. Aussagen zu:

- Bebauungskonzept: 
Umsetzung des städte-
baulichen Programms
einschließlich Darstel-
lung der gewünschten
Funktionsbausteine
/Module mit Dachfor-
men und Geschosszah-
len etc.,

- Freiraumkonzept: 
Darstellung aller öffentli-
chen und privaten Grün-
räume, besonderes Her-
ausarbeiten der land-
schaftlichen Integration
und dem Umgang mit
der vorhandenen Nach-
barschaft. Zudem Vor-
schläge zu den Umwelt-

belangen wie z.B. Nie-
derschlagswasserbeseiti-
gung etc., Aussagen
zum Umgang mit der
historischen Bedeutung
rund um das Wettbe-
werbsgebiet.

- Erschließungskon-
zept:
Äußere und innere An-
bindungen einschließ-
lich Stellplatzsystematik
und Stellplatznachweis -
getrennt nach Nutzungs-
bausteinen bzw. vorge-
gebenen Modulen etc,

- Realisierungskon-
zept:
Baustufenkonzeption mit
Darstellung einer schritt-
weisen Umsetzung der
Gesamtmaßnahme diffe-
renziert in städtebauli-
che und freiraumplaneri-
sche Maßnahmen etc.

Maßstab 1:1000 farbig
(Masterplan) mit mindestens
drei Querschnitten Maßstab
1:500 (Nord-West – Süd-
Ost) (Modul 1 Polizei; Mo-
dul 2 JVS und 3 LFS sowie
Modul 4 Justizvollzugsan-
stalt) und einem Längs-
schnitt Nord-Ost – Süd-
West  sowie alle zum Ver-

ständnis des Entwurfs not-
wendigen Ansichten im
Maßstab 1:500. Weitere
Darstellungen nach Wahl.

7.3.1.2
Plan 4 „Einbindung
und Details“
(Breite 180 cm, Höhe 90
cm)

Aus dem Masterplan und
der geplanten landschaftli-
chen Einbindung abgeleite-
te „Visualisierung“ mit Per-
spektiven zur Darstellung
der Integration vor allem
von Süden, Details mit Aus-
sagen zu Anordnung und
Funktionalität der Module
und zur Integration der Ju-
gendhaftanstalt.

Visualisierung als perspekti-
vische Darstellungen (min.
von Süden) sowie Detail-
Darstellung der Module
„Polizei“, „Justizvollzugs-
schule“ und „Landesfinanz-
schule“, Maßstab 1:500
farbig;
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zusätzlich exemplarische
Details nach Wahl bzw.
zum Verständnis des Ent-
wurfs/Maßstab 1:500
/1:200 farbig, zu den Mo-
dulen bzw. Funktionsbau-
steinen, sowie Grundrisse,
Ansichten und Schnitte,
Straßen- und Platzraum-Pro-
file etc. 

7.3.1.3
Power-Point
Präsentation (PPT) 
auf insgesamt maximal 15
(fünfzehn) Folien 

7.3.2 CD
Plandaten
zu den Leistungen 7.1 bis
7.3 sowie alle dazugehöri-
gen Power-Point-Präsentatio-
nen (PPT) 

Plandaten
(Format ISO 9660) mit:
- Erläuterungsbericht mit

maximal 2 DIN A 4 Sei-
ten (als Word Datei)

- Prüfplan und ausgefüll-
tes Formblatt „Städte-
bauliche Kennwerte“ (-
als Excel Datei/PDF ge-
mäß Vorgabe!)

- Bild- und Präsentations-
daten (TIFF_Komprimiert
LZW, JPEG_Maximale
Qualität oder PDF_Ho-
he Qualität).

- Animationen oder Per-
spektiven sind als sepa-
rate Bilddaten mit einer
Mindestgröße von 21 x
30 cm bei einer Auflö-
sung von 300 dpi als
TIFF_Komprimiert LZW,
JPEG_Maximale Quali-
tät einzureichen.

7.3.3
Modell
Die Arbeitsmodelle der Ent-
wurfsteams im Maßstab
1:1000 sind Bestandteil
der Präsentation und Beur-
teilung. Eine entsprechende
Rahmenabgrenzung wird
vorgegeben.

7¯LEISTUNGEN
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8¯TERMINE

7.10.2007 – Sonntag nicht öffentlich:

12.30 Uhr Begrüßung der Entwurfsteams und Einführung in die Aufgabe 
- „Kompensation“, Dr. Jan Boomers, Biologische Station
- „Entwässerung“, Martin Schwefringhaus, Ingenieurbüro Beck
- „Erschließung“, Oliver Renneberg / Heinfried Drewer-Gutland 

(SEIB Ingenieur Consult
- „Zukünftige Nutzer“

N.N. Polizei, N.N. Schulen, N.N. JVA

14.00 Uhr Ortsbesichtigung
15.30 Uhr Erste Ideenentwicklung

öffentlich:
18.00 Uhr „Forum 1_Orientierung“

18.05 Uhr Begrüßung:
- Hans-Gerd Böhme, Niederlassungsleiter des BLB NRW Düsseldorf
- Michael Walde, Ressortleiter 101 „Stadtentwicklung u. Städtebau“ 

Stadt Wuppertal 

18.20 Uhr Rahmenbedingungen und Vorgaben
Jörg Faltin im Gespräch mit 
- Dr. Jan Boomers, Biologische Station „Mittlere Wupper“ 

zur Artenvielfalt/Kompensation
- Martin Schwefringhaus, Ingenieurbüro Beck zur Entwässerung

18.50 Uhr Vorstellung der 4 Entwurfsteams mit ersten Eindrücken 
19.00 Uhr Team 1
19.15 Uhr Team 2
19.30 Uhr Team 3
19.45 Uhr Team 4

20.00 Uhr Diskussion im Plenum 
Ende ca. 21.30 Uhr Moderation: Jörg Faltin 
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8.10.2007 – Montag nicht öffentlich:

17.00 Uhr Beratungstermin mit Rundgang

9.10.2007 – Dienstag öffentlich:

18.00 Uhr „Forum 2 _Ideen“

18.05 Uhr Begrüßung:
- Hans-Gerd Böhme, Niederlassungsleiter des BLB NRW Düsseldorf
- Michael Walde, Ressortleiter 101 „Stadtentwicklung u. Städtebau“ 

Stadt Wuppertal 

18.10 Uhr Ideenpräsentation
(pro Team 15 Min. Präsentation; 15 Min. Rückfragen Preisgericht 
und Öffentlichkeit)

18.15 Uhr Team 1
18.45 Uhr Team 2
19.15 Uhr Team 3
19.45 Uhr Team 4

Moderation: Jörg Faltin

anschließend:
Ausklang bei einem Getränk, Diskussionsmöglichkeit mit den Entwurfsteams im
kleinen Kreis anhand der Pläne und Modelle

nicht öffentlich: 
Preisrichtervorbesprechung / Preisgericht 1 „Hinweise“ 
mit Entwurfsteams

Gemeinsames Abendessen für Preisgericht, Berater und Vorprüfer sowie Ent-
wurfsteams mit anschließender Besprechung des Preisgerichtes im Beisein der
Entwurfsteams 

Ende ca. 21.30 Uhr

8¯TERMINE
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10.10. 2007 – Mittwoch nicht öffentlich:

10.00 Uhr Vorprüftermin

11.10.2007 – Donnerstag öffentlich:

18.00 Uhr „Forum 3_Ergebnis“

18.05 Uhr Begrüßung:
- Hans-Gerd Böhme, Niederlassungsleiter des BLB NRW Düsseldorf
- Michael Walde, Ressortleiter 101 „Stadtentwicklung u. Städtebau“ 

Stadt Wuppertal 

18.10 Uhr Abschlusspräsentation
(pro Team max. 20 Minuten Präsentation; 10 Minuten Rückfragen Preisgericht
und Öffentlichkeit):

18.15 Uhr Team 1
18.45 Uhr Team 2
19.15 Uhr Team 3
19.45 Uhr Team 4

Moderation: Jörg Faltin

anschließend:
Ausklang bei einem Getränk, Diskussionsmöglichkeit mit den Entwurfsteams im
kleinen Kreis anhand der Pläne und Modelle

Ende ca. 21.30 Uhr
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12. Oktober 2007 – Freitag nicht öffentlich:

9.00 Uhr Sitzung Preisgericht 2 „Entscheidung“ 
ohne Entwurfsteams
(Anwesenheit: Preisgericht, Berater, Vorprüfer, Fachgutachter)

14.00 Uhr Pressegespräch „Ergebnis_Wettbewerb“ 
in der Veranstaltungshalle an der Parkstraße
- Peter Jung, Oberbürgermeister Stadt Wuppertal 
- Ferdinand Tiggemann, Geschäftsführer Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
- Hans-Gerd Böhme, Niederlassungsleiter des BLB NRW Düsseldorf
- N.N. Vorsitz(ender) Preisgericht

sowie Peter Kamp (Justizministerium), Joachim Werries (Polizeipräsident Wup-
pertal), Georg Breuer (Finanzministerium), Jürgen Mathies (Direktor LZPD)

Ende ca. 16.00 Uhr

Veranstaltungsort für alle Termine:

Fahrzeughalle STOV
Parkstraße 91
42369 Wuppertal 

8¯TERMINE
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BLB Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb NRW
Niederlassung
Düsseldorf
Vagedesstraße 19
40479 Düsseldorf

in Abstimmung mit 
der Stadt Wuppertal


